
 

 

Geschäftsbedingungen für Dauerstellenvermittlungen der 
Sympajobs AG 
 
Konditionen 
 
Nach der Bestätigung der Einstellung oder der Einstellung an sich, erfolgt die 
Rechnungsstellung wie folgt: 
 
 9 % des Bruttojahressalärs (inkl. 13.Salär  bis CHF.  30'000.— 
10 % des Bruttojahressalärs von  CHF.   30‘001.-- bis CHF.    80'000.— 
12 % des Bruttojahressalärs ab CHF.   80‘001.-- bis CHF.  140‘000.— 
16% des Bruttojahressalärs ab CHF. 140‘001 
 
Das Honorar umfasst: 
 
- Evaluierung der zu besetzenden Stelle 
- Personalrekrutierung 
- Interviews und Referenzeinholung 
- Prüfung und/ oder Tests der beruflichen Qualifikation 
- Vereinbarung von Vorstellungsterminen 
- Zu- oder Absage an den Bewerber 
- Div. Abklärungen und allg. Unkosten 
- Vermittlungsgebühr 
 
Garantie: 

 
Bei einem Austritt während den ersten drei Monaten, erstatten wir die Kosten wie 
folgt: 
 
50 % innerhalb des 1. Monats 
30 % innerhalb des 2. Monats 
10 % innerhalb des 3. Monats der Anstellung 
 
Sollte das Honorar nicht innerhalb von 14 Tagen nach Arbeitsantritt beglichen werden, 
entfallen unsere Garantieleistungen. 
 
Zahlungskonditionen 
 
Unsere Honorarrechnung ist netto nach Erhalt, spätestens aber nach Arbeitsantritt des 
vermittelten Kandidaten, zahlbar. 
 
Gezielte Personalsuche 
 
Um die Erfolgschancen der Personalrekrutierung zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen ein 
gezieltes Inserat zu disponieren. Auf Wunsch entwerfen, redigieren und plazieren wir für Sie 
ein solches Inserat. Diese Leistung ist für Sie kostenlos. Es gelangen nur die effektiven 
Inserationsauslagen zur Fakturierung. Alle weiteren Aufwendungen sind in unserem Honorar 
inbegriffen. 
 
Gerichtsstand 
 
Im Streitfall gilt als Gerichtsstand der Ort an dem die Sympajobs domiziliert ist. 
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